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Die Marktgemeinde Sulzberg erläßt als Satzunr, aufgrund der§§ 9 

und 1o des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. Juni 1960 (GVBl. I 

S. 341) und des Art. 1o7 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 

1. August 1962 (GVBl. S . 179) folgendes, mit Entschließung •.•• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v om • • . • • • • • • • • Nr. • ••• • ••.•••• 

genehmigten 

B e b a u u n g s p l a n 

§ 1 Inhalt des Bebauungsplanes 

Für das Gebiet" Sulzberg-Nord" gilt die von der Planungsstelle 

für Gemeinden beim Landratsamt Kempten am 14.4.1969 ausgearbeitete 

Bebauungsplanzeichnung, die zusammen mit nachstehenden Vorschriften 

den Bebauungsplan bildet. 

§ 2 Art der baulichen Nutzung 

(1) Das Baugebiet wird als "Allgemeines Wohngebiet " (WA) im Sinne 
----:;:.ic.":::~•-:r••-·--

des§ 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 26.6.1962, ge

ändert mit VO vom 26.11.1968, festgesetzt. 

(2) Die in§ 4 Abs. 3 Ziff. 3-6 BauNVO aufgeführten Ausnahmen wer-

den jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

§ 3 t~aß der baulichen Nutzung 

Die in§ 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung angegebenen Eöchstwerte 

für Grundflächenzahlen, Geschoßflächenzahlen und Balli:iassenzahlen 

dürfen nicht überschritten werden. 

§ 4 Bauweise 

(1) Im Planbereich gilt vorbehaltlich des Abs. 2 die offene Bau

weise. 

(2) Die Garagen sind mit etwaigen sonstigen Nebengebäuden , soweit 

die Bebauungsplanzeichnung dies vorsieht, an der Grundstücks

grenze zu errichten. Ausnahmsweise können sie unter Einhaltung 

der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsfläche an anderer 

Stel l e errichtet werden, wenn dadurch Verkehrsbelange und die 

beabsichtigte Gestaltung des Straßen- und Ortsbi ldes nicht 

beeinträchtigt werden. 

(3) Nach Maßgabe der Bebauungsplanzeichnung müssen die mit 2 und 

3 Vollgeschossen zu errichtenden Mehrfamilienhäuser die in der 

Bebauungsplanzeichnung jeweils angegebene Mindestlänge aufweisen. 



Für die Firstriclnunp der riaupt?,eb~i.ude ist die [inzeichnunf H "t 

Bebauungsplan ~aßgebend. 

(l) Zugelassen sind vorbehaltlich des Abs. 2 nur ziepelfarbige Sat

t e l dächer, wobei die Däche r der Geb~iude mit 2 und 3 Vollge

schc:ssen cir,e Da:::hne i r,ung zwischen 23 und 28 Grad und die 

Dächer der Gebäude mit 1 Volleescho~ eine Dachneieunf zwischen 

15 und 23 Grad aufweisen müssen. Die Dächer nüssen an der Trau

fe einschl. Dachrinne minc. o,7o m, höchstens o,9o c, a~ Ort

gang mind. o,3o n, höchstens o,So m überstehen. 

(2) IG Bereich de~ mit FD gekenntzeichneten Bauflächen sind Flach

Licic.:i,er als Kal t dJcher hti t umlaufend er Holzgesir.isblende auszu

führen. Die Dacheindeckur.g einschl. evtl. Bekiesung ist rot 

einzuf..Urben. 

Nebenp,ebäude 

(3) Alle freistehenden Garagen sind rait Pult- oder Flachdächern zu 

ver~eilen. 

(4) Für die mit dem I~upteebäude unter einem Dach zu errichtenden 

Garagen sind nur ziegelfarbice Dächer in der Dachneigung des 

Hauptgebäudes zugelassen. 

§ 7 Dacha.uft>auten 

Dachaufbauten und Dachgaupen sind unzulässic. 

§ 8 Sod:elhöhc und Gel ,':i ndehöhe 

(l) öei sJ.mtlichen GebJuclen mit 1 oder 2 'v'ollpeschossen darf die 

Cberkante cer Kellerdecke nicht nehr als o,3o n (Mittelwert), 

über den endeilltigen Gelände lie ren . Bei Gebäuden ~it 3 Voll~e

schossen darf die Differenz zwischen GelJnde unc! Oberkante Kel

lerdecke nicht nehr als l,oo n irn Mittel betra~en. 

decke Lersseitig nicht h~her als 3,25 ~ und talseiti~ nicht 

höher als 6 ,oo r.i über den natG.rlid,e:1 Ccliir.dc iieren. 

Der l.:nt1,,.rurf des i3eba.uungsplanes wurde mit der Begründunr r,em . § 2 

~-.••..•• ·;;.~:-; .....•..••... öffen tlich aus 9:e le;:,t. 



( 2) Uas na t :'irliche GelJnde darf c.lurch Auffüllur;r, oder t'\bf,rabunr, 

nicht wesentlich verctndert werden. 

(3) Ausr~hraen von den Festsetzungen der Abs. 1 - 2 können zugelas

sen werden, wenn die beabsichtigte Ges taltung des Orts- und 

L€1nc..ischafts1Jilcies dadurch nicht beeintrJ.chtigt wird. 

§ 9 Kniestöcke 

(l) Bei Gebäuden cit 3 Vollgeschossen sind Kniestocksausbildungen 

unzulässic. 

( 2) Dei den U.bri~en llauptf_;eb~uc!en mit Sa ttcldach ist ein l<nü.:s tcck, 

gemessen zwisct:en Oberkante Dachgeschoßfußboden und Oberkante 

Fußpfette, bis zu einer b'.i;1e von o, Go r:, zulässig. 

§ lo Fas sadeneesta ltung 

(1) Alle Gebäude sind mit einem Außenputz zu versehen. Auffallend 

gemusterter, grobkörnieer Putz ist nicht zulässig. Holz und 

ähnliche Verk.leidunr,en können ausnahmsweise verwendet w.erden, 

wenn dadurch das beabsichtigte Siedlungs- und Straßenbild nicht 

i.Jeeinträchti~t wird. H et a 11 ver kleidungen sind nicht zuge

lassen. 

(2) Die Verwendung von ungewöhnlich grellwirkenden, den Gesamtein

druck störende Farben ist untersagt. 

(3) Doppel- und Reihenhäuser sowie ~n der Grenze zusammengebaute 

Garagen müssen die gleiche Dachform, Dachneigung, Putzstruktur 

und Farbgebung erhalten. 

9 11 Ga r agen und sonstige Uebengeb~ude 

Die Garagen sind mit etwaigen sonstigen Nebengeb-3.uden, die höch

sten~ 9 qm Grundfläcne aufweisen dürfen, innerhalb der Gberbau

buren f l ächen je~1eils in einer.1 !Jaukörµer zusc:.r:.r::enzufassen und 

gestalterisch aufeinander abzusti.;.;r.~e n. Freistehende Nebengebäude 

sind nicht zugelassen. 

§ 12 Einfriedungen und Ges taltung von Vorg~rten 

(1) [infriedungen sind einschl. ihrer tinP,angstüren- und tore aus 
durchlaufende~ Maschendraht zwiRchen Ei senpfosten zu erstellen. 
Ihre höhe darf einschl. eines bis zu o,2o m hohen Betonsockels 
l,oo n, gemessen über der fertigen Gehsteig- bzw. Straßendecke, 
nicht überschreiten. 



(2) Aus nahmsweise können auch Holzzä une gestatte t werden, wenn 

die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes nicht beein

trächtigt wird. 

(3) Die auf der Bebauungsplanzeichnung grün schraffierten flächen 

sind als Grün- bzw . Stellflächen anzulegen und zu unterhalten. 

Sie dürfen weder eingezäunt noch gärtnerisch genutzt werden. 

§ 1 3 Fernsprech- u nd Stro~leitungen 

(1) Dachständer für Strom- und Fernsprechversorg ungsleitungen sind 

nicht zugelassen. 

(2) Ausnahmsweise können Freileitungen und Dachständer gestattet 

werden , wenn die Gestaltung des Orts- u nd Landschaftsbildes 

dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

§ 14 Sichtdreiecke 

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke 

(25 m/9o m) sind von baulichen Anlagen , Anpflanzungen, Stapelungen 

und sonstigen Gegenständen freizuhalten , soweit sie über das Maß 

von o,9o m über die durch die Dreieckspunkte auf Fahrbahnoberfläche 

gebildete Ebene herausragen. 

§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt gemäß§ 12 des Bundesbaugesetzes mit dem Tage 

ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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(Unterschrift d . 1. Bgmstrs . ) 

Die Reg ierung von Schwaben hat den Bebauungsplan ~it Entsch ließ un8 
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( 1. Bür?,er~eister) 

Die 1\c1rktgcr.:ein<.!e S u l z b c r E hat nit Beschluß des Marktge-

meinder-ates den BebauunEsplan gen. lo DBauG 

als Satzung beschlossen. 
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( 1. BQrgerrneister) 



w:_,:):_ .. ._ ... 2 ; .- .. . -:~\.-.:-,. :~·.J :.'.ll.::".::·t 

7'\ h . t O b 1 d . t B „ d -- .. ◄ff, ◄. "f 0 u e r Jtene mig e ue auungsp a n wur e r.:i egr un unE vom ••••.•..•.• 

bis . • t.•. ~~~Pin $.ftf: ~~-~-~!! gern . § 12 Sat z. 1 BßauG öffen t lich 

1 -· G h' dd' A 1 · · ........ 4' ... l, O ausee egt. Di e -ene nu.gung un ie us egunc sina an : ! . ..... . ... . 
ort sül>lich durch ~~-~~ •• ~J.,~,.~~(•tftekanntge:-nacht worden . Der 

Bebauu ngsplan ist dar.ii t nach § 12 Satz 3 BBauG rechtsv erbi nd lieh. 


